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Herstellung und Qualität:
Die Herstellung und Lieferung des Betons erfolgt nach DIN-EN 206-1 / DIN 1045-2, unter permanenter 
Eigenüberwachung unserer Betonprüfstelle E sowie Fremdüberwachung des FEhS – Institut für Baustoff 
– Forschung e.V. Duisburg.

Konsistenz:		  F1 F2 F3 F4 F5 F6
steif	 plastisch	 weich	 sehr	 fließfähig	 sehr

weich	 fließfähig

Ausbreitmaß a		 ≤ 34cm	 35-41 cm 42-48cm 49-55cm 56-62cm ≥63cm

Zusatzmittel:	 (VZ) Verzögerer	 12,00 € / m³ Beton bis 3 Stunden Verzögerung
(LP) Luftporenbildner	 12,00 € / m³ Beton
(FM) Fließmittel	 7,50 € / kg Fließmittel
Quellmittel	 30,00 € / m³ Beton

Anwendungsbereich Festigkeitsklasse Konsistenz Preis € / m³

Stampfbeton C 8/10 F 1  145,00

unbewehrt C 12/15 F 1  146,00

ÜK I C 20/25 F 1  148,00

Beton für unbewehrte C 8/10 F 3  146,00

Bauteile ÜK I 		 C 12/15 F 3  147,00

Beton für bewehrte C 16/20 F 3 148,00

Innenbauteile ÜK I 	 C 20/25 F 3  150,00

Beton für bewehrte

Außenbauteile 		  C 25/30 F 3 155,00

WU ÜK II

Beton für bewehrte C 30/37 F 3 160,00

Außenbauteile

WU ÜK II		 C 35/45 F 3 165,00

+ Energiekostenzuschlag in jeweils aktueller Höhe

Nach DIN 1045-2 wird die vorliegende Expositionsklasse vom verantwortlichen Planer festgelegt.

Zementsorte: – für mittlere Festigkeitsentwicklung (z.B. CEM III / A 42,5 N) + 0,00 €/ m³
– für schnelle Festigkeitsentwicklung (z.B. Hybrid CEM III / A 42,5 N + CEM I 52,5 R) + 5,00 €/ m³
– für sehr schnelle Festigkeitsentwicklung (z.B. CEM I 52,5 R) + 10,00 €/ m³

Nach- Beton ist nach DIN 1045-3: 2001 nachzubehandeln. Die Mindestdauer der Nachbehandlung ist
behandlung: der Norm zu entnehmen.

Zusätze: Die bauseitige Zugabe von rezepturfremden Stoffen wie Fließmittel, Dichtungsmittel, Verzögerer, Stahl-
oder Kunststofffasern usw. in unseren Lieferfahrzeugen entbindet uns von jeder Haftung für die Beton-
qualität und wird mit einem Aufpreis von 5,00 € / m³ für das Einmischen berechnet.
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Labor- Probewürfel im Werk herstellen, lagern, prüfen inkl. Prüfzeugnis 100,00 € / Stück 
leistungen: Probeköper im Werk herstellen, lagern, prüfen auf 

Wasserundurchlässigkeit inkl. Prüfzeugnis 	 300,00 € / Satz 
Gütenachweis 	 150,00 € / Bauteil 
Erst- / Eignungsprüfungen für Sonderbetone 	 1.500,00 € / Sorte 
Laborwageneinsatz auf der Baustelle, Einsatzzeit ab / bis Werk 	 150,00 € / Stunde 

Mindermengen:	 Die Mindestabnahme bei Transportbeton pro Fahrzeug beträgt 8 m³ Beton. Bei geringerem Liefervolu-
men berechnen wir 30,00 € je m³ Fehlmenge.

Entlade- und Unseren Lieferbedingungen liegt eine Entladezeit von 6 min / m³ zugrunde. Bei längerer Entladezeit müssen
Lieferzeiten: wir 120,00 € pro Stunde und Fahrmischer in Rechnung stellen. Lieferungen erfolgen montags bis freitags 

von 7.00 Uhr bis 17.00 Uhr. An Samstagen von 7.00 Uhr bis 12.00 Uhr sowie wochentags von 17.00 Uhr 
bis 20.00 Uhr wird bei Lieferbereitschaft ein Aufschlag von 20,00 € / m³ berechnet. Bei kurzfristigen Ab- 
oder Umbestellungen innerhalb von 24 Stunden vor Betoniertermin stellen wir die kompletten Fracht-
kosten mit mindestens 30,00 € / m3 Bestellmenge in Rechnung. Kurzfristige Bestellungen am Liefertag 
versuchen wir je nach Auslastung möglich zu machen und werden mit einem Expresszuschlag von 10,00 
€ / m3 berechnet. Für Lieferung an Sonn- und Feiertagen und außerhalb der normalen Lieferzeiten wer-
den Zuschläge erhoben, die Sie bitte gesondert anfragen. 

Restbeton- Für den Abtransport und die Beseitigung von vereinbarungsgemäß geliefertem, aber aus von uns nicht 
beseitigung: zu vertretenden Gründen nicht abgenommenem Beton müssen wir 150,00 € / m³ berechnen. 

Protokolldruck: Falls ein Protokolldruck nach ZTV-Ing. erforderlich ist, berechnen wir einen Aufpreis von 3,50 € / m³. 

Lieferung: Der Auftraggeber hat für eine problemlose sichere Zufahrtsmöglichkeit mit unseren LKW (Achslast 10 t), 
gefahrlose Übergabe des Betons sowie für eine zugelassene Reinigungsmöglichkeit für die Fahrzeuge 
zu sorgen. Wir lehnen jegliche Haftung für Straßenverschmutzung bei der Betonübergabe ab.

Größtkorn: Falls das Größtkorn des Mineralgemisches statt 32 mm nur 16 mm betragen soll, beträgt der damit ver-
bundene Preisaufschlag 5,00 € / m³. Für 8 mm Größtkorn beträgt der Aufschlag weitere 5,00 € / m3. 

Bauleiter- Nach DIN 1045-3 Abs. 4.4 muss ein fachkundiger Bauleiter oder ein fachkundiger Vertreter auf der 
pflichten: Baustelle die Güte und Eignung der gelieferten Baustoffe vor Einbau prüfen. Veränderungen der Rezep-

tur auf der Baustelle, insbesondere Wasserzugabe sowie Nichteinhaltung obiger Vorschrift entbinden 
den Anlieferer von jeder Haftung. 

Betonierrohr: In Verbindung mit Fließbeton kann auf Bestellung ein 5 m langes Spezialrohr zum Fördern des Betons 
im freien Gefälle gegen eine Zulage von 10,00 € / m³ Beton an den Auslauf unseres LKW`s geflanscht 
werden. Die Konsistenzerhöhung um eine Stufe ist darin enthalten. Bitte bei der Bestellung angeben. 
Bestelltes Fließmittel für Konsistenzerhöhung wird auch bei Nichtabnahme abgerechnet! 

Stahlfaserbeton:	Als Ersatz für konstruktive Mindestbewehrung kann der Beton in Verbindung mit Fließmittel mit Stahlfa-
serzusatz von z.B. 20 kg / m³ angeliefert werden. Der Aufpreis hierfür beträgt inklusive Fließmittelzugabe 
55,00 € / m³. Für höhere Stahlfaserzugabemengen, z.B. für Industriefußböden, erbitten wir Ihre gezielte 
Anfrage. 

Warmbeton: Bei Außentemperaturen unterhalb von –3° C (gemessen im Betonwerk) muss Warmbeton verwendet 
werden. Der damit verbundene Preisaufschlag beträgt 20,00 € / m³. 

Sonstiges: Bei nachträglichen Lieferschein- und Rechnungsanforderungen stellen wir 10,00 € je Ausdruck in Rechnung.  
Für Baustellenzeiten ab 14.00 Uhr sowie an Samstagen, nehmen wir nur Festmengen-Bestellungen an. 
4-Achser-Trommelwagen 2,00 € / m3 Zuschlag.

Betonpreise: Die vorstehend genannten Betonpreise und Nebenleistungen verstehen sich freibleibend frei Baustelle 
zuzüglich der am Tage der Lieferung gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer und sind nicht skontierfähig.

Besichtigung	 Baustellenbesichtigung (bei Auftragserteilung ohne Berechnung) 125,00 € / Anfahrt falls gewünscht oder 
erforderlich.

Energiekosten	 Wir berechnen grundsätzlich zusätzlich einen Energiekostenzuschlag von zurzeit 7,00 € / m3, der ggf. an-
gepasst wird.

Matthias Heyer



Das Heyer-Schwergewichtsmauerwerk Heyblock ist ein 
Multitalent mit dem Lagerboxen, Trennwände, Becken, 
Böschungsabfangungen, Hallenkonstruktionen (mit Türen) 
und vieles mehr konstruiert und immer wieder neu gestaltet 
werden kann. Heyblock - Steine werden aus einem hoch-
wertigen Beton der Festigkeitsklasse C20/25 hergestellt. 

Heyblock hat eine Menge Vorteile: 
■ schneller Auf-, Um- oder Abbau
■ günstig im Vergleich zu anderen Konstruktionen
■ einsetzbar in Industrie, Landwirtschaft und für den priva-

ten Bereich
■ auch in Sondervariationen wie beispielsweise ohne Nop-

pen, mit DEHA-Kugelkopf Transportanker oder mit Na-
tursteinvorsatz lieferbar

■ Allgemeine Bauartgenehmigung durch das Deutsche In-
stitut für Bautechnik (DIBt)

Der für die Produktion der Heyblock - Steine verwendete 
Beton wird im Rahmen der werkseigenen Produktionskon-
trolle regelmäßig eigenüberwacht. Die Fremdüberwachung 
erfolgt über die FEhS – Institut für Baustoff – Forschung 
e.V. Duisburg. Durch die Einhaltung unserer sehr hohen
Qualitätsstandards garantieren wir Ihnen ein hochwertiges
Produkt mit gleichbleibender Qualität.

Die Anlieferung erfolgt frei Haus mit einem Tieflader. So 
können mit einem Kranzug 12 Steine, und mit einem 
Pritschenzug 14 Steine je Lieferung geladen werden. 

Nach Vereinbarung bauen wir Ihnen Ihre geplanten Kon-
struktionen wunschgemäß auf oder stellen Ihnen die er-
forderlichen Gerätschaften zur Verfügung. Für Steine ohne 
Anschlagpunkte bzw. Transportanker handelt es sich um 
eine Spezialzange für Kleinkräne bzw. einen Spezialstapler. 

Auf Wunsch sind sämtliche Heyblock-Steine mit einem 
DEHA-Kugelkopf-Transportanker lieferbar. So können die 
Steine beispielsweise mit einem herkömmlichen Kranwa-
gen verbaut und jederzeit umgesetzt werden. 

Auch weitere Sonderwünsche wie beispielsweise farbliche 
Steine sind ebenfalls umsetzbar! Sprechen sie uns einfach 
an! 

Verwendbar sind die Steine auch als Schwergewicht-Ge-
ländesprung- Sicherung, Hochwasserschutz, Anfahrschutz, 
Barriere usw.
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Allgemeine Verkaufs- und Zahlungsbedingungen
1. Allgemeines
Diese Verkaufs- und Zahlungsbedingungen sind für alle unsere geschäftlichen Beziehungen, 
Verkäufe und sonstige Rechtsgeschäfte rechtsverbindlich. Abweichenden Einkaufsbedingun- 
gen des Kunden wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Offensichtliche Irrtümer, Schreib- 
und Rechenfehler sind für uns nicht verbindlich. Diese Verkaufs- und Zahlungsbedingungen 
gelten für alle nachstehend genannten Firmen:
–	 Matthias Heyer Straßenbaustoffe GmbH, 

Krefelder Str. 170, 41063 Mönchengladbach
–	 Matthias Heyer Asphalt- und Betonmischwerke, 

Krefelder Str. 170, 41063 Mönchengladbach
–	 Brebag GmbH & Co. KG, Krefelder Straße 170, 41063 Mönchengladbach
2. Angebot
Unsere Angebote sind hinsichtlich der Preise, Menge, Lieferfristen und Liefermöglichkeit
freibleibend. Insbesondere bleibt richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung immer vorbe- 
halten. Erfolgt die Lieferung später als 2 Monate nach Vertragsabschluss, sind wir berech- 
tigt den vereinbarten Preis zu erhöhen, sofern zwischen Vertragsabschluss und Lieferung
die geltenden Preise unserer Lieferanten oder sonstige auf unserer Ware liegenden Kosten 
(einschließlich öffentlicher Lasten) steigen. Die Preiserhöhung wird wirksam, sobald wir sie
dem Besteller schriftlich mitgeteilt haben. Die zu unserem Angebot gehörenden Unterlagen
und Angaben sowie sonstige Verkaufsunterlagen sind, soweit sie nicht ausdrücklich als ver- 
bindlich bezeichnet sind, nur als annähernd maßgebend zu bewerten. Das gleiche gilt für
Angaben der Herstellerwerke.
3. Auftragsbestätigung
Aufträge, Abreden, Beschaffenheitsangaben und –garantien u.ä. bedürfen zur Erlangung
einer Rechtswirksamkeit unserer ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung. Eine Beschaf-
fen- heitsgarantie wird von uns nur im Ausnahmefall übernommen und muss ausdrücklich als 
solche bezeichnet sein. Bestellungen werden mit Zugang unserer Auftragsbestätigung oder 
durch unsere Lieferung verbindlich. Beanstandungen von Auftragsbestätigungen sind unver- 
züglich, spätestens innerhalb einer Woche, schriftlich geltend zu machen.
4. Lieferung
4.1 Allgemeines
Die Lieferung erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Kunden. Spätestens mit der Verladung
der Ware auf das Transportmittel geht das Gefahrenrisiko auf den Kunden über. Nicht ange- 
nommene Ware lagert auf Rechnung und Gefahr des Kunden. Teillieferungen sind zulässig; 
sie gelten als selbständige Lieferungen. Die Wahl des Transportweges und der Transportmit- 
tel bleibt uns ausdrücklich vorbehalten. Eine Lieferung frei oder unfrei an eine Baustelle, ein 
Lager oder einen anderen vom Kunden benannten Ort, beinhaltet die Anlieferung unter der 
Voraussetzung einer mit schwerem Lastzug befahrbaren öffentlichen Straße. Verlässt das
Lieferfahrzeug auf Anweisung des Kunden die öffentliche Straße, so haftet dieser für auftre- 
tende Schäden. Insoweit eigenes oder fremdes Personal bei der Entladung behilflich ist, ge- 
schieht dies grundsätzlich auf Risiko des Kunden. Das Abladen hat unverzüglich und sachge- 
mäß durch den Kunden zu erfolgen. Die Gefahr des zufälligen Untergangs, Verschlechterung 
und Abhandenkommens geht spätestens mit Anlieferung auf der vom Kunden bezeichneten 
Anlieferungsstelle über: Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass bei Anlieferung der Ware 
diese durch den Kunden in Empfang genommen werden kann.
4.2 Liefertermine und Lieferfristen
Angabe über die Lieferzeit sind grundsätzlich freibleibend. Lieferfristen gelten vorbehaltlich
ordnungsgemäßer und rechtzeitiger Selbstbelieferung. Wir haften hinsichtlich rechtzeitiger
Lieferung nur für eigenes Verschulden und das unserer Erfüllungsgehilfen bzw. Spediteure. 
Für das Verschulden unserer Lieferanten haben wir nicht einzustehen. Wir verpflichten uns 
jedoch, eventuelle Ersatzansprüche gegen den Lieferanten an den Kunden abzutreten. 
Unvorhersehbare außergewöhnliche Ereignisse wie Arbeitskämpfe, hoheitliche Maßnahmen, 
Verkehrsstörungen oder sonstige Fälle höherer Gewalt, befreien uns für die Dauer der Aus- 
wirkung oder im Falle der Unmöglichkeit in vollem Umfang von der Lieferpflicht.
Im Falle unseres Leistungsverzuges oder der von uns zu vertretenden Unmöglichkeit der
Leistung sind Schadensersatzansprüche des Kunden ausgeschlossen, es sei denn, sie be- 
ruhen auf von uns selbst, einem unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen zu
vertretenden Vorsatz bzw. grober Fahrlässigkeit.
Ist der Kunde uns gegenüber mit seinen Verpflichtungen im Verzug, so können wir eine fest 
vereinbarte Lieferfrist durch schriftliche Mitteilung in der Weise ändern, dass die Lieferfrist um 
den Zeitraum des Verzuges verlängert wird.
Schadenersatzansprüche aus Lieferverzögerungen oder Lieferungseinstellung sind, soweit
gesetzlich zulässig, ausgeschlossen. Das gesetzliche Rücktrittsrecht des Bestellers wird 
hierdurch nicht berührt.
Im Zeitpunkt der Anlieferung erkennbare Beanstandungen irgendwelcher Art sind unverzüg- 
lich vor Entladung der Fahrzeuge geltend zu machen. Andernfalls gilt das Material insoweit 
als genehmigt. In allen Fällen ist unsere Haftung generell in Höhe des Materialwertes ab 
Werk begrenzt, soweit dies gesetzlich zulässig ist.
5. Mängelrügen und Mängelhaftung
Der Kunde ist verpflichtet, uns alle Mängel, Fehlmengen oder Falschlieferungen innerhalb 
von 5 Werktagen nach Lieferung, in jedem Fall aber vor Verarbeitung oder Einbau, schriftlich 
anzuzeigen. Weitergehende Obliegenheiten des Käufers gemäß § 377 HGB bleiben unbe- 
rührt.
6. Gewährleistung
6.1 Wir leisten Gewähr für die Freiheit der gelieferten Ware von Sachmängeln entsprechend 
der in der Auftragsbestätigung vereinbarten Beschaffenheit.
6.2 Waren, die sich infolge eines zeitlich vor dem Zeitpunkt des konkreten Gefahrenüber- 
ganges eingetreten Umstandes als unbrauchbar oder in ihrer Gebrauchsfähigkeit als nicht
unerheblich beeinträchtigt herausstellen, begründen unter Ausübung billigen Ermessens für 
uns die Wahl zwischen einer unentgeltlichen Nachbesserung und einer Neulieferung. Die
Feststellung dieser Mängel ist uns unverzüglich vor Entladung des Lieferfahrzeuges schrift- 
lich anzuzeigen.
Ersetzte Waren gehen in unser Eigentum über, Ansprüche aus Vertrag bzw. Sachmängelhaf- 
tung verjähren grundsätzlich 1 Jahr nach Gefahrübergang, soweit nicht das Gesetz. insbe- 
sondere gemäß § 438 Abs. 1 Nr.2 (Bauwerke und Sachen für Bauwerke. § 479 (Rückgriffan- 
spruch) und § 634 a Abs. 1 Nr. 2 (Baumängel), zwingend längere Fristen vorschreibt.
6.3 Wir übernehmen keine Gewähr für Schäden, die aus nachfolgenden Gründen entstanden 
sind:
Ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung
durch den Kunden oder Dritte, natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behand- 
lung, ungeeignete Betriebweise, mangelhafte Bauausführung.
6.4 Zur Vornahme aller nach unserem billigen Ermessen notwendig erscheinenden Nachbes- 
serungen und Ersatzlieferungen hat uns der Kunde nach Verständigung die erforderliche Zeit 
und Gelegenheit einzuräumen, andernfalls sind wir von der Mängelhaftung befreit.
6.5 Der Ersatzgegenstand und die Nachbesserung unterliegen der Gewährleistung bis zum 
Ablauf der Gewährleistungsfrist für den ursprünglich gelieferten Gegenstand.
6.6 Weitere Ansprüche des Kunden, insbesondere Ansprüche auf den Ersatz von Schäden, 
die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, sind ausgeschlossen, es sei denn, sie 
beruhen auf von uns zu vertretenden Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit. Etwaige Ansprüche 
aus dem Produkthaftungsgesetz, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit der Übernahme einer Garantie oder eines Beschaffungsrisikos bleiben hiervon
unberührt.

7. Recht des Kunden auf Rücktritt
7.1 Im Falle eines Leistungsverzuges ist der Kunde erst nach Einräumung und Ablauf einer 
angemessenen Nachfrist unter ausdrücklicher Ankündigung der Annahmeverweigerung be- 
rechtigt, vom Kaufvertrag zurückzutreten.
7.2 Ferner ist der Kunde zum Rücktritt berechtigt, wenn wir eine uns eingeräumte Nachfrist 
für die Nachbesserung oder Ersatzlieferung bezüglich eines von uns zu vertretenden Man- 
gels im Sinne dieser Verkaufs- und Zahlungsbedingungen schuldhaft fruchtlos verstreichen
lassen. Das Rücktrittsrecht des Kunden besteht auch dann, wenn die Nachbesserung oder
Ersatzlieferung durch uns objektiv bzw. subjektiv unmöglich ist.
8. Zahlung
8.1 Zahlungsbedingungen
Unsere Rechnungen sind sofort fällig und rein netto zahlbar, Skonto gewähren wir nur bei
ausdrücklicher schriftlicher auftragsbezogener Vereinbarung. Zwingende Voraussetzung für
die Skontogewährung ist, dass alle früheren Rechnungen - ausgenommen Rechnungen,
denen berechtigte Einwendungen unseres Kunden entgegenstehen – beglichen sind.
Für Skontorechnungen sind die ausgewiesenen Netto-Rechnungsbeträge nach Abzug z.B.
von Rabatten, Fracht, Rückwarengutschriften u.ä. maßgeblich.
Wechsel werden nur ausnahmsweise und nach entsprechender schriftlicher Vereinbarung als 
Zahlungsmittel akzeptiert. Schecks und Wechsel werden erst nach Einlösung, Forderungs- 
abtretung erst nach Zahlung gutgeschrieben. Die Forderungen und ihre Fälligkeit bleiben
bis dahin unberührt. Die Entgegennahme von Zahlungen kann nur gegen ordnungsgemäß
quittierte Rechnungen erfolgen.
Eine Zahlungsverweigerung oder -zurückbehaltung ist ausgeschlossen, wenn der Käufer den 
Mangel oder sonstigen Beanstandungsgrund kannte. Dies gilt auch, falls er ihm infolge gro- 
ber Fahrlässigkeit unbekannt geblieben ist, es sei denn, dass wir den Mangel oder sonstigen 
Beanstandungsgrund arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der
Sache übernommen haben.
Eine Aufrechnung ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenforderun- 
gen zulässig. Ein Zurückbehaltungsrecht aus früheren oder anderen Geschäften der laufen- 
den Geschäftsverbindung kann nicht geltend gemacht werden.
Im übrigen darf die Zahlung wegen Mängeln und sonstigen Beanstandungen nur in einem
angemessenen Umfang zurückbehalten werden.
8.2 Zahlungsverzug und Kreditwürdigkeit
Nach Ablauf der 30-Tages-Frist berechnen wir Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe. Die Gel- 
tendmachung weiteren Schadens behalten wir uns ausdrücklich vor. Unsere Forderungen
werden unabhängig von der Laufzeit vereinnahmter Wechsel u.ä. sofort fällig, sofern die
Zahlungsbedingungen nicht eingehalten oder uns Umstände bekannt werden, die nach un- 
serer unter pflichtgemäßer kaufmännischer Ermessungsausübung getroffenen Entscheidung 
geeignet sind, die Kreditwürdigkeit unserer Kunden zu mindern. In diesen Fällen behalten
wir uns weiterhin vor, unbeschadet weitergehender gesetzlicher Rechte, noch ausstehende
Lieferungen nur gegen Vorauszahlung auszuführen oder besondere Sicherheiten zu fordern. 
Unter den o.g. Voraussetzungen können wir auch Vorauszahlungen/Preissicherungszah- 
lungen des Kunden, die er für bestimmte Objekte geleistet hat, gegen offene Forderungen
aufrechnen.
9. Eigentumsvorbehalt
9.1 Unsere Lieferungen erfolgen ausschließlich unter der Bedingung des verlängerten und 
erweiterten Eigentumsvorbehalts. Das Eigentum an der gelieferten Ware geht erst dann auf 
den Kunden über, wenn er seine gesamten Verbindlichkeiten uns gegenüber erfüllt hat. Bei 
Geschäften gegen laufende Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum auch als Sicherung für 
unsere Saldoforderung. Die Bearbeitung, Verarbeitung, Montage oder sonstiger Verwertung 
von uns gelieferter, noch in unserem Eigentum stehender Ware gilt als in unserem Auftrag
erfolgt. Wird die von uns gelieferte Ware mit anderen Gegenständen vermischt oder verbun- 
den, so tritt uns der Kunde mit Wirksamwerden dieser Verkaufs- und Zahlungsbedingungen 
seine Eigentums- bzw. Miteigentumsrecht an dem vermischten Bestand oder dem neuen
Gegenstand ab und verwahrt diesem mit kaufmännischer Sorgfalt unentgeltlich für uns. Der 
Kunde darf die gelieferte Ware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr veräußern und mit
seinen Abnehmern kein Abtretungsverbot vereinbaren. Beeinträchtigungen unserer Rechte,
insbesondere Pfändungen u.ä. muss uns der Kunde offenbaren bzw. unverzüglich schriftlich 
anzeigen.
9.2 Der Kunde tritt uns sämtliche Ansprüche mit allen Nebenrechten und Sicherheiten, die ihm 
aus künftigen Veräußerungen von uns gelieferter Ware gegen seine Abnehmer entstehen, bis 
zur völligen Tilgung aller unserer Forderungen ab, und zwar in Höhe des Rechnungsbetrages 
der von uns gelieferten und vom Kunden veräußerten Ware zuzüglich 20%. In gleicher Weise 
abgetreten werden sämtliche Forderungen des Kunden, die ihm aus Dienst- oder Werksleis- 
tungen im Zusammenhang mit der Verarbeitung bzw. dem Einbau der ihm gelieferten Ware 
entstehen, sowie Forderungen, die dem Kunden durch die Verbindung der gelieferten Ware 
einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.
Übersteigt der Wert der überlassenen Abtretungen und Sicherheiten unsere Forderungen 
insgesamt um mehr als 20%, so verpflichten wir uns, auf Verlangen des Kunden insoweit 
nach unserer Wahl entsprechende Sicherheiten freizugeben.
9.3 Auf unser Verlangen hin ist der Kunde verpflichtet, die Abtretung seinen Abnehmern be-
kannt zu geben und uns die zur Geltendmachung unserer Rechte gegen den Abnehmer erfor-
derlichen Auskünfte, insbesondere die Namen und Anschriften von Schuldnern und Baustel-
len, zu erteilen. Auch sind wir berechtigt, den Abnehmer unseres Kunden von der Abtretung 
zu benachrichtigen. Der Kunde ist ermächtigt, die abgetretene Forderung für uns einzuzie-
hen, jedoch nur solange er seine Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber vertrags- gemäß 
erfüllt. Die Ermächtigung des Kunden zum Einzug der Forderung kann durch uns widerrufen 
werden. Als Veräußerung im Sinne dieser Verkaufs- und Zahlungsverpflichtungen gelten auch 
Verarbeitung, Montage, Einbau in ein Grundstück oder sonstige Verwertung. Bei Zahlungs-
verzug oder wesentliche Verschlechterung der Vermögenslage des Kunden behalten wir uns 
die Rücknahme und Abholung der in unserem Eigentum stehender Ware vor. Die Abholung 
der Vorbehaltsware durch uns gilt als Erklärung unseres Rücktritts vom Ver- trag bezüglich
der abgeholten Ware. Der Kunde räumt uns das Recht zum Betreten seines Geländes zur
Kennzeichnung oder Wegnahme der gelieferten Ware ein. Die Kosten für die Rücknahme
trägt der Kunde.
10. Mithaftung
Bei vereinbarter direkter Belieferung des Bauherrn oder Endkunden haftet unser Kunde für
alle Verbindlichkeiten, die aus diesen Lieferungen entstehen.
11. Mindermengenzuschlag
Für Aufträge unter einem Rechnungswert von Euro 60,00 erlauben wir uns, einen Zuschlag 
von mindestens Euro 10,00 zu berechnen.
12. Anwendbares Recht / Gerichtsstand
12.1 Für das Geschäftsverhältnis einschließlich der Ansprüche aus Schecks oder Wechseln 
ist das deutsche Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG) maßgebend.
12.2 Gerichtsstand ist Mönchengladbach. Wir sind berechtigt, unseren Kunden nach unserer 
Wahl auch an dessen allgemeinen Gerichtsstand oder am Sitz unserer Niederlassung, von
der aus der Vertrag geschlossen wurde, zu verklagen.
13. Schlussbestimmungen
13.1 Die Unwirksamkeit einzelner Vertragsbestimmungen berührt nicht die Gültigkeit des 
übrigen Vertrages, der dann sinngemäß zu ergänzen ist. Abmachungen, die von diesen Ver- 
kaufs- und Zahlungsbedingungen abweichen, müssen von uns schriftlich bestätigt werden,
andernfalls sind sie ungültig.
13.2 Der Kunde ist damit einverstanden, dass wir unter Einhaltung der gesetzlichen Bestim- 
mungen waren-, auftrags- und personenbezogene Daten in unseren Datenverarbeitungsan- 
lage erfassen, speichern und verarbeiten.                                                 Stand: Januar 201

Matthias Heyer
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